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Vorwort 
 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.  

Mein Name ist Hannes-Christian Blume und ich möchte mich 
Ihnen vorstellen. 

Wie Sie, bin auch ich Unternehmer und Arbeitgeber mit Mitar-
beitern. Deshalb kenne und verstehe ich Ihre Alltagsprobleme.  

Seit über 29 Jahren bin ich als Sicherheitsingenieur auf dem 
Gebiet des Arbeitsschutzes in der Beratung für Unternehmen 
tätig. 

Ein systematisches und eigenverantwortliches Vorgehen auf der Grundlage eines eige-
nen AMS ist für viele Arbeitgeber ungewohnt und neu. 

AMS bedeutet, Sie können und müssen selbst entscheiden, wie sicher und gesund die 
Prozesse in ihrem Betrieb organisiert werden.  

Das AMS – Arbeitsschutz Mit System von BLUME, mit Beratung, Handbuch und Schu-
lungen, ist für die europäischen und deutschen Anforderungen, auch kleinerer Unterneh-
men (KMU), konzipiert. 

Der Kern des Managementsystems, an dem sich alle Festlegungen im Betrieb orientie-
ren, ist die Gefährdungsbeurteilung. 

Die Gefährdungsbeurteilung besteht, je nach Branche und Betrieb, aus vielen Elementen 
und unterliegt zeitlichen Änderungen, wie auch ihr Produkt oder Dienstleistungsprofil sich 
am Markt ändert. 

In dieser Broschüre schlagen wir Ihnen zu Beginn ein orientierendes Verfahren zur Ge-
fährdungsbeurteilung (OGB) vor. 

Nach dem Durchlaufen des OGB-Verfahrens haben Sie Klarheit, zu welchen Gefährdun-
gen vertiefende Beurteilungsmethoden anzuwenden sind.  

Schrittweise werden wir die Möglichkeiten, Verfahren und Informationen für Sie weiter 
ausbauen und vervollständigen. Bitte lassen Sie mich also Ihre Anregungen wissen. 
Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@sidiblume.de oder rufen Sie mich unter 0391-
59727-0 an. 

Bei Unsicherheiten und Zweifeln an der weiteren Vorgehensweise fragen Sie bitte ihre 
Fachkraft für Arbeitssicherheit oder ihren Betriebsarzt. 
 

mailto:info@sidiblume.de
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Einleitung 
 

Die Anforderungen aus dem Arbeitsschutzgesetz und den zugehörigen Verordnungen 
bestimmen die allgemein verbindliche Präventionsstrategie.  

Die Gefährdungsbeurteilung selbst ist die Grundlage für systematische Prävention in je-
dem Unternehmen. 

Gefährdungsklassen, Gefährdungsfaktoren und kennzeichnende Merkmale dienen zur 
Beschreibung der Gefährdungen. Gefährdungskennzahlen ermöglichen es, Prioritäten 
in der Prävention zu setzen. 

Ziel der Gefährdungsbeurteilung ist die richtige Auswahl und Anwendung der erforderli-
chen Schutzmaßnahmen. 

 
Es ist nicht genug zu wissen – Zitat von Goethe 
 

 
 

 

Die in dieser Broschüre verwendeten Bilder, Texte, Abbildungen und Grafiken sowie die 
Methoden und Verfahren finden gleichermaßen Verwendung im AMS-Handbuch und in 
den zugehörigen Kursen in der Arbeitsschutzakademie. 

Die Anwendung insgesamt basiert auf der Umsetzung des Deutschen Nationalen Leitfa-
dens für Arbeitsschutzmanagementsysteme unter Berücksichtigung der Begrifflichkeiten 
des BAuA-Ratgebers für die Gefährdungsbeurteilung in der jeweils aktuellen Version. 
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Die Rechtspflichten des Arbeitgebers 

Damit Sie als Arbeitgeber oder Führungskraft wissen, welche Anforderungen die Rechts-
vorschriften beinhalten und was bei Unkenntnis der Rechtsvorschriften auf Sie zukommt, 
haben wir für Sie Kurse vorbereitet. 

Nutzen Sie unsere Kursangebote unter www.Arbeitsschutzakademie.de . 
 

Rechtsvorschriften im Überblick 

Der Gesetzgeber verpflichtet die Arbeitgeber zu 
prüfen, welche Rechtsvorschriften für den Be-
trieb zutreffen (AMS Kap. 3.2). 

In den nachfolgenden Schritten ist zu prüfen und 
zu bewerten in welchen Prozessschritten im Be-
trieb, bei welchen Tätigkeiten, Gefährdungen 
wirken können (AMS Kap. 3.3). 

Letztendlich müssen die Arbeitgeber festlegen, 
welche Schutzmaßnahmen gefährdungsmin-
dernd anzuwenden sind (AMS Kap. 3.5). 

Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber umfasst, 
bereits ohne eingetretene Schäden, grundsätz-
lich zwei mögliche Rechtsfolgen: 

a) Die Prüfung der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit, 

b) Die Prüfung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit.  

http://www.arbeitsschutzakademie.de/
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Die orientierende Gefährdungsbeurteilung 
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Eignungsuntersuchungen 
 
Trennung von Arbeitsmedizinischer Vorsorge und Eignungsuntersuchung 
 
Gemäß Arbeitsschutzgesetz ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, für die Sicherheit und Gesund-
heit seiner Mitarbeiter Sorge zu tragen. Einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung dieser Verpflich-
tung leistet die arbeitsmedizinische Vorsorge. Ihr Ziel ist es, arbeitsbedingte Gesundheitsstö-
rungen frühzeitig zu erkennen und zu verhüten. Zudem soll sie dazu beitragen, die Beschäfti-
gungsfähigkeit des Mitarbeiters zu erhalten und feststellen, ob bei der Ausübung der Tätigkeit 
eine erhöhte Gesundheitsgefährdung besteht.  
 
Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist grundsätzlich von der Eignungsuntersuchung zu unter-
scheiden. Entsprechend hierzu verlangt § 3 Abs. 3 Satz 2 ArbMedVV (Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge) die strikte Trennung der Begrifflichkeiten „arbeitsmedizinische Vor-
sorge“ und „Eignungsuntersuchungen“. 
 
Zwar können Fragen der gesundheitlichen Eignung auch bei der Vorsorge thematisiert wer-
den und zur Aufklärung und Beratung der Beschäftigten beitragen. Ebenso schließt die Eig-
nungsuntersuchung Vorsorgeaspekte nicht aus. 
 
So werden Ärzte, die Beschäftigten zur Feststellung der Eignung untersuchen, schon aus be-
rufsethischen Gründen Befunde, die Relevanz für die Prävention haben, mit den Beschäftig-
ten besprechen, so z.B. auffällige Hauterkrankungen). 
 
Zu beachten ist aber, dass arbeitsmedizinische Vorsorge und Eignungsuntersuchungen auf 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen und verschiedene Rechtsfolgen haben. 
Auch sind die inhaltlichen ärztlichen Fragestellungen bei der Vorsorge und bei Eignungsunter-
suchungen verschieden. 
 
Arbeitsmedizinische Vorsorge und Eignungsuntersuchungen stellen organisatorische 
Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers dar und sind im Schritt 7 der Gefährdungsbeurteilung 
im AMS zu dokumentieren. 
 
Nachfolgend soll eine Klärung und Abgrenzung der Begrifflichkeiten, arbeitsmedizinische Vor-
sorge und Eignungsuntersuchungen erfolgen, bevor die rechtlichen Rahmenbedingungen von 
Eignungsuntersuchungen erläutert werden. 
  



 

 Seite 9 

Arbeitsmedizinische Vorsorge 
 
Arbeitsmedizinische Vorsorge findet im geschützten Raum und unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit des Betriebsarztes statt. Hier können sich Beschäftigte zu den Wechselwirkun-
gen zwischen ihrer Arbeit und ihrer Gesundheit informieren und beraten lassen.  
 
Ziel der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist, arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden früh-
zeitig zu erkennen und arbeitsbedingte Erkrankungen einschließlich Berufskrankheiten 
zu verhüten. Gestärkt wird ausdrücklich die informationelle Selbstbestimmung der Arbeitneh-
mer. Über gesundheitsbezogene Daten bestimmen ausschließlich die betroffenen Arbeitneh-
mer. 
 
Darüber hinaus leistet arbeitsmedizinische Vorsorge einen Beitrag zum Erhalt der Beschäfti-
gungsfähigkeit und zur Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes. 
 
Grundlage für die Festlegung der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist eine ausführliche Tätig-
keitsbeschreibung in Verbindung mit der Gefährdungsbeurteilung. Im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung ist die arbeitsmedizinische Vorsorge eine organisatorische Schutzmaß-
nahme. 
 
Arbeitsmedizinische Vorsorge umfasst: 

 Ärztliches Beratungsgespräch mit Anamnese inkl. Arbeitsanamnese und individueller 
Aufklärung, 

 Erforderliche körperliche und klinische Untersuchungen, 

 Ggf. ein Biomonitoring, z.B. im Blut oder Urin, 

 Ggf. ein lmpfangebot, z.B. bei tätigkeitsbedingt erhöhtem Infektionsrisiko. 
 
 
Untersuchungen dürfen allerdings nicht gegen den Willen des betroffenen Beschäftigten 
durchgeführt werden. Arbeitsmedizinische Vorsorge darf nicht mit Untersuchungen zum Nach-
weis der gesundheitlichen Eignung für berufliche Anforderungen verwechselt werden. 
 
Die ärztliche Vorsorgebescheinigung an den Arbeitgeber enthält zukünftig keine Angaben 
mehr über mögliche gesundheitliche Bedenken. 
 
Der Arbeitgeber trägt die Kosten der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Die Kosten dürfen nicht 
den Beschäftigten auferlegt werden. Das gilt auch für Kosten für erforderliche Bestandteile der 
Vorsorge wie körperliche und klinische Untersuchungen, Biomonitoring und Impfungen. 
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Eignungsuntersuchungen 
 
Eignungsuntersuchungen (Tauglichkeitsuntersuchungen) dienen der Beantwortung der Frage, 
ob die vorhandenen physischen und psychischen Fähigkeiten und Potenziale der Be-
schäftigten erwarten lassen, dass die während der Beschäftigung zu erledigenden Tätigkeiten 
von ihm sicher ausgeübt werden können. 
 
Eignungsuntersuchungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Beschäftigten in die Unter-
suchung einwilligen und sie hierdurch nicht unangemessen benachteiligt werden (§ 307 
BGB). 
 
Gleichwohl kann sich für Beschäftigte eine Pflicht zum Nachweis ihrer Eignung durch Teilnahme 
an einer Eignungsuntersuchung aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen ergeben. Die Verlet-
zung einer entsprechenden Pflicht zur Mitwirkung an einer Eignungsuntersuchung kann für Be-
schäftigte zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen (BAG Urteil vom 27. September 2012, 2 
AZR 811/11). 
 
Eignungsuntersuchungen könne unterteilt werden in Untersuchungen vor Einstellung und Un-
tersuchungen während des laufenden Beschäftigungsverhältnisses. 
 
Eignungsuntersuchungen werden auf Veranlassung des Arbeitgebers durchgeführt. In gefähr-
deten Bereichen können sie dem Schutz anderer Beschäftigter bzw. Dritter und zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen dienen, insbesondere falls eine Gefährdung anderer Personen 
nicht anders, z.B. durch eine effektive technische oder organisatorische Maßnahme, vermie-
den werden kann. 
 
Bei Eignungsuntersuchungen festgestellte Eignungsmängel können dazu führen, dass die be-
troffenen Beschäftigten nicht weiter in ihrer angestammten Tätigkeit arbeiten können. 
 
Der Arbeitgeber muss gemäß § 7 ArbSchG bei der „Übertragung von Aufgaben“ auf Beschäf-
tigte berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen 
einzuhalten. 
 
Auch spezielle Unfallverhütungsvorschriften enthalten Eignungsvorbehalte (vgl. § 29 Abs. 1 
Nr. 2 DGUV Vorschrift 52 und 53 „Krane“, § 7 Abs. 1 Nr. 2 DGUV Vorschrift 68 und 69 „Flurför-
derzeuge“, § 35 Abs. 1 Nr. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“ und § 14 DGUV Vor-
schrift 49 „Feuerwehren“, deren Überarbeitung durch die DGUV angestrebt wird. Untersuchun-
gen sind nach derzeit geltendem Recht auch in diesen Unfallverhütungsvorschriften nicht aus-
drücklich vorgeschrieben. 
 
Eignungsuntersuchungen auf Grund spezieller Rechtsvorschriften sorgen in der Praxis kaum 
für Unklarheiten und sind bekannt. Solche normativen Rechtsgrundlagen gibt es bislang je-
doch nur für bestimmte Personengruppen (z.B. Fahrerlaubnisverordnung).  
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Eignungsuntersuchungen und ihre Rechtsgrundlagen 
 

 

a) Eignungsuntersuchungen auf der Basis spezieller Rechtsvorschriften 
 
Grundsätzlich gilt, dass Eignungsuntersuchungen einer Rechtsgrundlage bedürfen. 
 
Eine Eignungsuntersuchung ist zulässig, wenn ihre Durchführung in einer speziellen Rechts-
vorschrift auf gesetzlicher Grundlage ausdrücklich vorgeschrieben ist. Dafür hat der Gesetz- 
und Verordnungsgeber in Bezug auf bestimmte Personengruppen und Arbeitsbereiche, in de-
nen eine besondere Verantwortung für Dritte zu tragen ist, die rechtliche Grundlage geschaf-
fen, z.B. für Berufskraftfahrer/innen, Pilotinnen und Piloten, Busfahrer/-innen oder Triebfahr-
zeugführer/-innen. 
 
So finden sich u.a. in den §§ 11 Abs. 9, 12 Abs. 6 FeV, § 4: Abs.1 Nr. 2 LuftVG i.V. mit § 24a 
und b LuftVZO und §5 Abs. 1 Nr. 3 TfV durch Gesetz bzw. Rechtsverordnung, vorgeschrie-
bene Eignungsuntersuchungen, ohne deren Durchführung eine Beschäftigung nicht erfolgen 
darf. 
 
Aus der bloßen Formulierung von Eignungsanforderungen in Rechtstexten, z.B. Unfallverhü-
tungsvorschriften oder Dienstvorschriften lässt sich hingegen keine Rechtsgrundlage für Eig-
nungsuntersuchungen ableiten, da diese Vorschriften nicht hinreichend bestimmt die Durch-
führung einer Eignungsuntersuchung normieren, sondern lediglich vorschreiben, dass der Un-
ternehmer nur geeignete Personen beschäftigen darf.  
 
 

b) Eignungsuntersuchungen auf der Basis arbeitsrechtlicher Rechtsvorschriften 
 
Soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, können die Tarifvertragsparteien durch eine 
tarifvertragliche Regelung – sonst die Betriebsparteien durch eine Regelung in einer Betriebsverein-
barung – eine arbeitsrechtliche Rechtsgrundlage für die Durchführung einer Eignungsuntersuchung 
schaffen, sofern dies verhältnismäßig ist.  
 
Unter der Voraussetzung der Verhältnismäßigkeit können auch die Arbeitsvertragsparteien durch 
Vereinbarung im Arbeitsvertrag eine Rechtsgrundlage für die Durchführung der Eignungsuntersu-
chung begründen. Derartige Vereinbarungen unterliegen einer gesetzlichen Angemessenheitskon-
trolle. Sollen Beschäftigte in einem Arbeitsvertrag eine Eignungsuntersuchung in einer entsprechen-
den Vertragsklausel wirksam mit dem Arbeitgeber vereinbaren, so ist zudem erforderlich, dass die 
grundsätzlich schriftlich einzuholende Einwilligung nach § 4a Abs. 1 S. 4 BDSG drucktechnisch an 
deutlich sichtbarer Stelle hervorgehoben wird (z. B. Fettschrift). 
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Einstellungsuntersuchungen 
 
Wenn der zukünftige Arbeitgeber sich nach der Vorauswahl der Bewerbungen für eine Person 
unter der Bedingung ihrer gesundheitlichen Eignung entschieden hat, werden Eignungsun-
tersuchungen vor deren Einstellung durchgeführt, wenn der Bewerber in die Untersuchung ein-
willigt. Bei diesen Untersuchungen sind die Grenzen des Fragerechts nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts bezüglich des Untersuchungsumfangs in entsprechender 
Anwendung zu berücksichtigen (vgl. BAG, Urteile vom 7. Juli 1984, 2 AZR 270/83 und 01. Au-
gust 1985, 2 AZR 101/83). 
 
Das stellenbezogene Anforderungsprofil zu Eigenschaften, Fähigkeiten und Merkmalen 
eines Bewerbers kann der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Gefahrgeneigtheit der Tä-
tigkeit und der besonderen Gefahrenlage (Schutz von Leben und Gesundheit Dritter) im Zu-
sammenhang mit der Gefährdungsbeurteilung festlegen. 
 
lm Falle einer Eignungsuntersuchung kann der Arbeitgeber die Einstellung eines Bewerbers 
vor der Durchführung einer ärztlichen Untersuchung nur dann abhängig machen, wenn das 
Vorhandensein bestimmter gesundheitlicher Voraussetzungen aufgrund der Art der auszu-
übenden Tätigkeit oder der sie begleitenden Bedingungen eine wesentliche und entschei-
dende berufliche Anforderung zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme darstellt. Anamnese und 
zur Anwendung kommende diagnostische Methoden müssen sich auf die später tatsächlich 
durchzuführenden Tätigkeiten beziehen, 
 
Geeignet sind die Bewerber dann, wenn sie aufgrund ihrer körperlichen und psychischen 
Konstitution dazu in der Lage sind, den für sie vorgesehenen Arbeiten nachzukommen, ohne 
dabei sich selbst oder andere zu gefährden. 
 
Die Bewerber sind vor der Untersuchung darüber zu informieren, worauf sich die Untersuchung 
und die Einwilligung im Einzelnen erstrecken soll, da eine wirksame Einwilligung der Be-
schäftigten als medizinische Laien nur möglich ist, wenn sie deren Tragweite erfassen können.  
 
Nach Durchführung einer Untersuchung teilt die beauftragte Ärztin bzw. der beauftragte Arzt 
dem Arbeitgeber ausschließlich mit, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber für die zu besetzende 
Stelle geeignet ist. Die Weiterleitung des Untersuchungsergebnisses an den Arbeitgeber kann 
über die untersuchte Person selbst oder über den beauftragten Arzt erfolgen. Im zweiten Fall 
sollte von dem oder der Beschäftigten neben der Einwilligung in die Eignungsuntersuchung eine 
weitere schriftliche und unterschriebene Einwilligung in die Weiterleitung des Untersuchungser-
gebnisses eingeholt werden. Keinesfalls dürfen dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin ärztli-
cherseits Diagnosen oder Befunde aus der Untersuchung mitgeteilt werden. 
 

  



 

 Seite 13 

Eignungsuntersuchungen während der Beschäftigung 
 
 
Eignungsuntersuchungen während der laufenden Beschäftigung können unter den folgenden Vo-
raussetzungen (Fallgestaltungen im Sinne der Buchst. a, b, c oder d) und unter der Berücksichtigung 
der Verhältnismäßigkeit wie folgt zulässig sein: 
 

a. Eignungsuntersuchungen sind durchzuführen, wenn sie durch spezielle 
Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind.  
Auch bei der Zuweisung eines neuen Tätigkeitsfeldes mit einer geänderten Gefähr-
dungssituation kann eine Eignungsuntersuchung erforderlich sein, wenn ihre Durch-
führung für das geänderte Tätigkeitsfeld durch Rechtsvorschriften vorgegeben ist. 

 
b. Des Weiteren kann der Arbeitgeber bei Vorliegen begründeter Zweifel, die gegen die 

Eignung von Beschäftigten für die weitere Ausübung der infrage stehenden Tätigkeit 
sprechen, die Fortsetzung der Tätigkeit von einem ärztlichen Eignungsnachweis ab-
hängig machen.  
Ein begründeter Zweifel kann durch tatsächliche Anhaltspunkte entstehen, die hinrei-
chend sicher auf einen Eignungsmangel hinweisen. 

 
c.  Daneben kann auch die Zuweisung eines neuen Tätigkeitsfeldes mit anderem An-

forderungsprofil einen tatsächlichen Anlass für die Durchführung einer Eignungsun-
tersuchung darstellen. 

 
d.  Die Art der konkreten Tätigkeit des Beschäftigten kann Ursache für eine Eig-

nungsuntersuchung sein. 
Dementsprechend können Beschäftigte, die in gefährdenden Bereichen eingesetzt 
werden, auch routinemäßig ohne konkreten Verdacht auf Eignungsmängel dazu ver-
pflichtet werden oder sich verpflichten, sich einer Eignungsuntersuchung während des 
laufenden Beschäftigungsverhältnisses in einem regelmäßigen zeitlichen Abstand zu 
unterziehen. Die Zulässigkeit der Eignungsuntersuchung setzt in derartigen Konstel-
lationen – neben der Einwilligung der bzw. des Beschäftigten in die konkrete Untersu-
chung – voraus, dass eine wirksame Vereinbarung im Arbeitsvertrag getroffen oder in 
einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung festgelegt worden ist. 
 

 
Die Vereinbarung von Eignungsuntersuchungen, denen kein konkreter Anlass oder kein berechtig-

tes Interesse des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin (z. B. der Schutz von Leib und Leben 
Dritter) zugrunde liegt, ist unzulässig. Dies schließt insbesondere eine rein schematische Durch-
führung von Reihenuntersuchungen aus, die allein an die Zuordnung an eine bestimmte Berufs-
gruppe ohne konkrete und realistische Gefährdung von Rechtsgütern Dritter anknüpft.  
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Verhältnismäßigkeit von Eignungsuntersuchungen 
 
Da bei Eignungsuntersuchungen, insbesondere in das grundrechtlich geschützte Persönlich-
keitsrecht und die informationeIIe Selbstbestimmung der Beschäftigten, aber je nach Untersu-
chungsumfang auch in die körperliche Unversehrtheit (z.B. Entnahme einer Blutprobe) einge-
griffen wird, müssen diese verhältnismäßig sein.  
 
Verhältnismäßig sind Eignungsuntersuchungen, wenn sie geeignet, erforderlich und verhält-
nismäßig im engeren Sinne (angemessen) sind. 
 
Geeignet ist die Untersuchung, wenn mit ihr die angestrebte Eignungsfeststellung erzielt 
werden kann. Zudem muss die Untersuchung erforderlich sein. Das bedeutet, dass sie unter 
mehreren denkbaren Alternativen das mildeste Mittel zur Eignungsfeststellung darstellt. 
 
 Ist die Eignung durch eine andere, gleichermaßen geeignete Maßnahme feststell-

bar (Test, Befragung etc.), stellt die Untersuchung nicht das mildeste Mittel dar, weil sie 
stärker in das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten eingreift, als die gleich geeignete 
Maßnahme. 
 

 Zudem muss die Untersuchung verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Das setzt 
voraus, dass die vom Arbeitgeber mit der Untersuchung verfolgten Interessen in einer 
Abwägung die Interessen der Beschäftigten überwiegen. 
 

 Ist auch diese Frage zu bejahen, so ist eine arbeitsrechtliche Verpflichtung der Beschäf-
tigten, sich der Durchführung einer Untersuchung zu unterziehen, rechtswirksam begrün-
det worden. 

 
Aufgrund der in Einzelfall schwierigen Bewertung der Verhältnismäßigkeit von Eignungsunter-
suchungen sollte ein hoher Maßstab an die Ermittlung und Dokumentation der tatsächlichen 
Umstände, aus denen sich die Erforderlichkeit einer Untersuchung und ihr konkreter Umfang 
ergeben soll, gelegt werden.  
 
Tätigkeitsbeschreibung und Gefährdungsbeurteilung bilden in diesem Zusammenhang die 
Grundlage dafür, ggf. die Erforderlichkeit einer ärztlichen Eignungsfeststellung unter Einbezie-
hung von Eigen- und Drittschutzaspekten abzuleiten, wenn ein milderes Mittel nicht ersichtlich 
ist, um die Eignung auch ohne Untersuchung festzustellen. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit 
sind auch etwaige Möglichkeiten technischer und organisatorischer Arbeitsschutzmaßnahmen 
zu berücksichtigen.  
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Praxisbeispiele für Eignungsuntersuchungen 
 

 
52531 Flurförderzeugfahrer/in 
ln einem Logistikunternehmen soll ein Flurförderzeugfahrer eingestellt werden. Das Unterneh-
men verfügt über eine Vielzahl von Ladebrücken, über die Fahrzeuge beladen werden. Es sind 
stets mehrere Beschäftigte mit Flurförderzeugen im gleichen Arbeitsbereich tätig, darüber hin-
aus Mitgänger geführte Flurförderzeuge und zu Fuß gehende Personen. Es besteht eine ein-
deutige Gefährdung der übrigen Beschäftigten, wenn die Flurförderzeugfahrerin bzw. der Flur-
förderzeugfahrer beispielsweise unter einer relevanten Einschränkung des Sehvermögens lei-
det. Die Erforderlichkeit einer Eignungsuntersuchung vor der EinstelIung oder auch bei einem 
entsprechenden Wechsel der Tätigkeit ist gegeben. 
Daher kann auch eine regelmäßige Eignungsuntersuchung zulässig sein, wenn die Ge-
fährdung nicht durch andere Maßnahmen, z.B. technische oder organisatorische Maß-
nahmen, ausgeschlossen werden kann. 
 
00000 Freileitungsmechaniker/in 
Einem Arbeitgeber fällt bei einem steigberechtigten Freileitungsmechaniker wiederholt eine 
Alkoholfahne auf. Auch bemerkt er gelegentlich unsicheren Gang. Sollte bei einer Tätigkeit auf 
einem Mast ein Zwischenfall auftreten, gefährdet der betroffene Mitarbeiter nicht nur sich selbst, 
sondern auch andere Beschäftigte und Hilfeleistende. Sofern die Nichteignung eindeutig er-
kennbar ist, darf der Arbeitgeber den Betroffenen ab sofort nicht mehr mit gefährdenden Tätig-
keiten beschäftigen. Daher kann eine regelmäßige Eignungsuntersuchung zulässig sein. 
 
53132 Berufsfeuerwehrmann/in 
Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Werksfeuerwehr können trotz intensiver Beobach-
tung durch den verantwortlichen Arbeitgeber und entsprechender Befragung nicht alle eignungs-
relevanten Gesundheitsstörungen für den Einsatz mit schwerem Atemschutz aufgedeckt wer-
den. Wegen der besonderen Gefährdungssituation und den daraus resultierenden Anforderun-
gen an die Eignung ist eine regelmäßige ärztliche Kontrolle auch ohne erkennbare gesundheit-
liche Auffälligkeit standardmäßig erforderlich. Denn bei einer schweren Gesundheitsstörung im 
Einsatz gefährdet die ausgefallene Einsatzkraft nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kame-
radinnen und Kameraden und die Personen, zu deren Rettung sie eingesetzt wurde. Der Arbeit-
geber kann daher bereits im Arbeitsvertrag festlegen, dass die Eignung in regelmäßigen Ab-
ständen ärztlich festgestellt werden muss.  
 
 

Quelle: DGUV Information 250-010 (August 2015) 
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Die Onlinekurse in der Arbeitsschutzakademie 
 

Rechtskurse 
 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) – Übersicht 
 

 
 
Praxiskurse 
 

Gefährdungsbeurteilung 
 

 
 
Mehr zu den Kursen finden Sie im AMS Leitfaden für Arbeitgeber und Führungs-
kräfte Nr. 3 – Wissen und Schulungen. 
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Ausblick – Weitere Vorgehensweise 
 
Mit den bisher beschriebenen Schritten haben Sie die Grundanforderungen aus dem 
Arbeitsschutzgesetz umgesetzt.  
 
Diese Vorgehensweise wird als orientierende Gefährdungsbeurteilung (OGB) be-
zeichnet. 
 
Neben diesen Grundanforderungen gibt es zusätzliche spezielle Anforderungen aus 
weiteren Rechtsvorschriften.  
 
Das erforderliche Vorgehen hierzu finden im AMS Handbuch Kapitel 3.3.x.x bis 3.5.x.x 
beschrieben.  
 
Die verschiedenen Verfahren hierzu werden als spezielle Gefährdungsbeurteilung 
(SGB) bezeichnet und jeweils in weiteren Broschüren und Kursen der Arbeitsschutz-
akademie beschrieben. 
 

Ich wünsche Ihnen persönlich als Arbeitgeber, Geschäftsführer oder Führungskraft viel 
Erfolg bei der Verwirklichung Ihrer Ziele in einem sicheren Unternehmen mit gesunden 
und leistungsfähigen Mitarbeitern. 

Und sprechen Sie mit anderen Unternehmern über Ihre Erfahrungen. 

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, können Sie mich gern anrufen oder mir bes-
ser eine E-Mail schreiben. 

Ihr 

 

 
Hannes-Christian Blume 
Sicherheitsingenieur  
 
Tel. 0391-59727-0 
Fax 0391-59727-25 
info@sidiblume.de 
 
Literatur: 
Weitere wichtige AMS Leitfäden für Arbeitgeber und Führungskräfte sind: 
 

Nr. 1 AMS Arbeitsschutz Mit System 
Nr. 2 Gefährdungsbeurteilung orientierend (OGB) 
Nr. 3 Wissen und Schulungen 
Nr. 4 Haftung und Sanktionen  
Nr. 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

mailto:info@sidiblume.de
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